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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 

Beratungsfolge      Termin  

Gemeindevorstand 21.04.2015 

Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 22.04.2015 

Gemeindevertretung 30.04.2015 

 

Information zur Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich 
 

Sachdarstellung: 

Das Hessiche Ministerium der Finanzen hat der Gemeinde Niederdorfelden am 27.02.2015 die zweite Mo-
dellberechnung für den Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 vorgelegt. Danach werden die abudanten Kom-
munen nach einem gestuften Tarif zur Solidaritätsumlage herangezogen. Nach dieser vorliegenden Modell-
berechnung hat die Gemeinde Niederdorfelden 144.229 € Solidaritätsumlage in den Finanzausgleich zu zah-
len.. Dies bedeutet gegenüber der ersten Modellberechnung eine Reduzierung um rund 70.000 €. Dies än-
dert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Gemeinde Niederdorfelden weiterhin als abudante Kommune 
eingestuft wird. 
 
In einem gemeinsamen Treffen der abudanten Kommunen am 02.03.2015 in Neu-Istenburg werden die Vor-
schläge des Finanzministers weiterhin abgelehnt (siehe beigefügte Presseerklärung).  
Hierzu findet am 20.04.2015 in Neu-Istenburg das nächste Treffen statt, zu dem auch die Landtagsabgeord-
neten eingeladen wurden.  

 

Beschlussvorschlag: 

Die in der Anlage beigefügte Neuordnung Kommunaler Finanzausgleich ab 2016 (2. Modellberechnung) so-
wie die gemeinsame Presseerklärung der abudanten Kommunen vom 02.03.2015 in Neu-Isenburg wird zur 
Kenntnis genommen. 
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